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1. Bürgermeisterin Regina Braun eröffnet um 19:00 Uhr die Gemeinderatssitzung, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest.
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Öffentliche Sitzung



	TOP  1
	Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit sowie Genehmigung der Niederschrift der letzten Gemeinderatssitzung



Die Vorsitzende stellt fest, dass sämtliche Gemeinderatsmitglieder ordnungsgemäß zur Sitzung geladen wurden und dass Ort, Zeitpunkt und Tagesordnung für die öffentliche Sitzung rechtzeitig bekanntgemacht worden sind

Gegen die Niederschrift über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 14.12.2023 wurden keine Einwendungen erhoben. Sie gilt daher als vom Gemeinderat genehmigt.

Die Niederschrift über die nicht öffentliche Gemeinderatssitzung vom 14.12.2023 ist in Umlauf. Sofern bis zum Ende der heutigen Sitzung keine Einwendungen erhoben werden, gilt auch diese als genehmigt.

	

	TOP  2
	4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 12 "Gewerbegebiet Graben" - Abwägung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB



Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 27.07.2023 beschlossen, den Bebauungsplan Nr. 12 „Gewerbegebiet Graben“ zu ändern bzw. zu erweitern.

Der Entwurf zur 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 12 „Gewerbegebiet Graben“ samt Begründung und Umweltbericht in der Fassung vom 18.10.2023 war in der Zeit vom 31.10.2023 bis einschließlich 04.12.2023 gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit) auf der Homepage veröffentlicht und ist im Rathaus ausgelegen. Gleichzeitig erhielten gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange) mit E-Mail vom 31.10.2023 die betroffenen Behörden und Träger öffentlicher Belange Gelegenheit zur Stellungnahme.

Folgende Träger öffentlicher Belange wurden dazu beteiligt:
1. 	Amt für Digitalisierung Breitband und Vermessung
2. 	Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Rosenheim
3. 	Amt für ländliche Entwicklung Oberbayern, München
4. 	Bayerischer Bauernverband Rosenheim
5. 	Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Referat G 23/Bauleitplanung, München
6. 	Regierung von Oberbayern, Brand-und Katastrophenschutz
7. 	Regierung von Oberbayern, Bergamt Südbayern
8. 	Regierung von Oberbayern, SG 24.1 Landes- und Regionalplanung
9. 	Regierung von Oberbayern, Luftamt
10. 	Regionaler Planungsverband Südostoberbayern
11. 	Staatliches Bauamt Rosenheim
12. 	Landratsamt Rosenheim, Untere Bauaufsichtsbehörde (Ortsplanung, Bauleitplanung)
13. 	Landratsamt Rosenheim, Untere Naturschutzbehörde (Naturschutzrecht)
14. 	Landratsamt Rosenheim, Gesundheitsamt
15. 	Landratsamt Rosenheim, Untere Straßenverkehrsbehörde (Verkehrssicherheit)
16. 	Landratsamt Rosenheim, Kreistiefbauverwaltung
17. 	Landratsamt Rosenheim, Kreisbrandrat
18. 	Landratsamt Rosenheim, Wasser und Bodenschutz
19. 	Landratsamt Rosenheim, Kreisheimatpflege (Fr. März)
20. 	Bayernwerk AG Netzcenter Kolbermoor
21. 	Deutsche Telekom Technik GmbH, Landshut
22. 	E-Plus Mobilfunk München
23. 	Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH
24. 	Energienetze Bayern, Traunreut (früher EGS bzw. Energienetze Südbayern)
25. 	Marktgemeinde Bad Endorf
26. 	Gemeinde Söchtenau
27. 	Gemeinde Amerang
28. 	Handwerkskammer für München und Oberbayern
29. 	Industrie- und Handelskammer (IHK) für München und Oberbayern
30. 	Bund Naturschutz in Bayern e. V.
31. 	BiL e.G., Bonn (Online-Abfrage)

A. Keine Rückmeldung erfolgte von:
3. 	Amt für ländliche Entwicklung Oberbayern, München
5. 	Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Referat G 23/Bauleitplanung, München
7. 	Regierung von Oberbayern, Bergamt Südbayern
9. 	Regierung von Oberbayern, Luftamt
10. 	Regionaler Planungsverband Südostoberbayern
14. 	Landratsamt Rosenheim, Gesundheitsamt
15. 	Landratsamt Rosenheim, Untere Straßenverkehrsbehörde (Verkehrssicherheit)
18. 	Landratsamt Rosenheim, Wasser und Bodenschutz
19. 	Landratsamt Rosenheim, Kreisheimatpflege (Fr. März)
20. 	Bayernwerk AG Netzcenter Kolbermoor
22. 	E-Plus Mobilfunk München
25. 	Marktgemeinde Bad Endorf
26. 	Gemeinde Söchtenau
30. 	Bund Naturschutz in Bayern e. V.

B. Der Planung zugestimmt, von der Planung nicht betroffen bzw. keine Anregungen oder Einwendungen haben vorgebracht:
1. 	Amt für Digitalisierung Breitband und Vermessung (17.11.2023)
4. 	Bayerischer Bauernverband Rosenheim (30.11.2023)
11. 	Staatliches Bauamt Rosenheim (06.11.2023)
16. 	Landratsamt Rosenheim, Kreistiefbauverwaltung (24.11.2023)
17. 	Landratsamt Rosenheim, Kreisbrandrat (21.11.2023)
24. 	Energienetze Bayern, Traunreut (früher EGS bzw. Energienetze Südbayern) 
(28.11.2023)
27. 	Gemeinde Amerang (02.11.2023)
28. 	Handwerkskammer für München und Oberbayern (01.12.2023)
29. 	Industrie- und Handelskammer (IHK) für München und Oberbayern (17.11.2023)
31. 	BiL e.G., Bonn (Online-Abfrage)
	- Stadtwerke Rosenheim (31.10.2023)
	- ExxonMobil GmbH (01.11.2023)
	- Neptune Energy GmbH (01.11.2023)

C. Stellungnahmen Träger öffentlicher Belange mit Anregungen, Einwendungen, Bedenken oder Hinweisen:
2. 	Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Rosenheim (28.11.2023)
6. 	Regierung von Oberbayern, Brand-und Katastrophenschutz (08.11.2023)
8. 	Regierung von Oberbayern, SG 24.1 Landes- und Regionalplanung (29.11.2023)
12. 	Landratsamt Rosenheim, Untere Bauaufsichtsbehörde (Ortsplanung, Bauleitplanung)
											(05.12.2023)
13. 	Landratsamt Rosenheim, Untere Naturschutzbehörde (Naturschutzrecht) (04.12.2023)
21. 	Deutsche Telekom Technik GmbH, Landshut (23.11.2023)
23. 	Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH (27.11.2023)

D. Einwendung von Privatpersonen bzw. deren rechtlicher Vertretung:
keine

Zu den vorgebrachten Anregungen, Einwendungen und Anmerkungen ergehen folgende Beschlüsse: 
















2. 	Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Rosenheim (28.11.2023)

Stellungnahme:

[image: ]

Abwägungsvorschlag:
Der Hinweis des AELF Rosenheim wird zur Kenntnis genommen. Es erfolgt keine Änderung der Planung.

Der Gemeinderat fasst dazu mit 13/0 Stimmen folgenden Beschluss:

Die Stellungnahme vom 28.11.2023 wird zur Kenntnis genommen. Es erfolgt keine Änderung der Planunterlagen.




6. 	Regierung von Oberbayern, Brand-und Katastrophenschutz (08.11.2023)

Stellungnahme:
[image: ]
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Abwägungsvorschlag:
Die Hinweise der Regierung von Oberbayern werden zur Kenntnis genommen. Es erfolgt keine Änderung der Planung.

Der Gemeinderat fasst dazu mit 13/0 Stimmen folgenden Beschluss:

Die Stellungnahme vom 08.11.2023 wird zur Kenntnis genommen. Es erfolgt keine Änderung der Planunterlagen. 





8. 	Regierung von Oberbayern, SG 24.1 Landes- und Regionalplanung (29.11.2023)

Stellungnahme:
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Abwägungsvorschlag:
Die Begründung wird hinsichtlich des Nachweises zum Flächenverbrauch ergänzt; die Planung wurde im Zuge des Verfahrens mit der unteren Bauaufsichtsbehörde und der unteren Naturschutzbehörde abgestimmt; es erfolgt daraus keine Änderung der Planung.

Der Gemeinderat fasst dazu mit 13/0 Stimmen folgenden Beschluss:

Die Stellungnahme vom 29.11.2023 wird zur Kenntnis genommen. Die Begründung hinsichtlich des Nachweises zum Flächenverbrauch wird ergänzt. Es erfolgt keine Änderung der Planunterlagen. 




12. 	Landratsamt Rosenheim, Untere Bauaufsichtsbehörde (Ortsplanung, 
	Bauleitplanung) (05.12.2023)

Stellungnahme:
[image: ]

Abwägungsvorschlag:
§ 3 Abs. 2 BauGB besagt 
„(2) Die Entwürfe der Bauleitpläne sind mit der Begründung und den nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen für die Dauer eines Monats, mindestens jedoch für die Dauer von 30 Tagen, oder bei Vorliegen eines wichtigen Grundes für die Dauer einer angemessenen längeren Frist im Internet zu veröffentlichen. Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet nach Satz 1 sind eine oder mehrere andere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeiten, etwa durch öffentlich zugängliche Lesegeräte oder durch eine öffentliche Auslegung der in Satz 1 genannten Unterlagen, zur Verfügung zu stellen. Die nach § 4 Absatz 2 Beteiligten sollen von der Veröffentlichung im Internet auf elektronischem Weg benachrichtigt werden. Die Internetseite oder Internetadresse, unter der die in Satz 1 genannten Unterlagen eingesehen werden können, die Dauer der Veröffentlichungsfrist sowie Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sind vor Beginn der Veröffentlichungsfrist ortsüblich bekannt zu machen; in der Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen,
1. dass Stellungnahmen während der Dauer der Veröffentlichungsfrist abgegeben werden können,
2. dass Stellungnahmen elektronisch übermittelt werden sollen, bei Bedarf aber auch auf anderem Weg abgegeben werden können,
3. dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können und
4. welche anderen leicht zu erreichenden Zugangsmöglichkeiten nach Satz 2 bestehen.“

Die Verfahrensvermerke werden geändert.

Der Gemeinderat fasst dazu mit 13/0 Stimmen folgenden Beschluss:

Die Stellungnahme vom 05.12.2023 wird zur Kenntnis genommen. Die Verfahrensvermerke werden in Bezug auf die Art der Öffentlichkeitsbeteiligung auf die geänderte Gesetzeslage des § 3 Abs. 2 BauGB angepasst.




13. 	Landratsamt Rosenheim, Untere Naturschutzbehörde (Naturschutzrecht)
											(04.12.2023)

Stellungnahme:
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Abwägungsvorschlag des Landschaftsarchitekturbüros Mühlbacher und Hilse:
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Der Gemeinderat fasst dazu folgende Beschlüsse:

1.	Zu Punkt 2.2
Die Stellungnahme des Landratsamtes Rosenheim, untere Naturschutzbehörde vom 04.12.2023 wird zur Kenntnis genommen.
Abstimmungsergebnis: 13/0 Stimmen (damit angenommen)

2.	Zu Punkt 2.4
Die Festsetzung der privaten Grünfläche am Ortsrand bleibt in einer Breite von sechs Metern. Diese private Grünfläche wird beim Planungsfaktor nicht berücksichtigt. Damit erhöht sich der Kompensationsbedarf. Die Ausführungen im Umweltbericht und die Darstellungen im Bebauungsplan werden angepasst.
Abstimmungsergebnis: 13/0 Stimmen (damit angenommen)

Der Punkt 6 der Festsetzungen (Garagen und Stellplätze) wird in Absatz 2 dahingehend abgeändert, dass der zweite Halbsatz „Ausnahmen können zugelassen werden soweit diese betrieblich begründet werden.“ gestrichen wird. Dadurch kann dieser Punkt beim Planungsfaktor weiterhin berücksichtigt werden.
Abstimmungsergebnis: 13/0 Stimmen (damit angenommen)

Punkt 5 der Festsetzungen (Werbung) wird an jene des Punktes 9 der Festsetzungen (Beleuchtung) angepasst, so dass auch Lichtwerbung den artenschutzfachlichen Vorgaben entspricht. Dazu ist auch die Beleuchtungsdauer der Werbung einzuschränken (Hinweis: Zwischen 22 und 6 Uhr ist die Werbebeleuchtung auszuschalten!).
Abstimmungsergebnis: 13/0 Stimmen (damit angenommen)

Die Gemeinde lässt im Frühjahr 2024 eine floristische Bestandsaufnahme der bereits ausgewiesenen Ausgleichsfläche machen, um sicherzustellen, dass die derzeitige Bewirtschaftung zum Erreichen des gesetzten Entwicklungsziels zielführend ist. Bei Bedarf müssen in Absprache mit der unteren Naturschutzbehörde Maßnahmen umgesetzt werden, die zum zeitnahen Erreichen des Entwicklungsziels führen, z. B. streifenweises Fräsen und Mähgutübertragung.
Eine Klärung der aktuellen Bewirtschaftung der Fläche Flur Nr. 2123/1 Gemarkung Halfing ist nicht erforderlich. Die Fläche liegt nicht im Bereich eines Trinkwasserschutzgebiets. Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan wird in diesem Bereich ein geplantes Wasserschutzgebiet dargestellt, das jedoch nie festgesetzt wurde.
Abstimmungsergebnis: 13/0 Stimmen (damit angenommen)


















21. 	Deutsche Telekom Technik GmbH, Landshut (23.11.2023)

Stellungnahme:
[image: ]
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Abwägungsvorschlag:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; es erfolgt keine Änderung der Planung

Der Gemeinderat fasst dazu mit 13/0 Stimmen folgenden Beschluss:

Die Stellungnahme vom 23.11.2023 wird zur Kenntnis genommen. Es erfolgt keine Änderung der Planunterlagen. 



23. 	Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH (27.11.2023)

Stellungnahme:
[image: ]

Abwägungsvorschlag:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; es erfolgt keine Änderung der Planung

Der Gemeinderat fasst dazu mit 13/0 Stimmen folgenden Beschluss:

Die Stellungnahme vom 23.11.2023 wird zur Kenntnis genommen. Es erfolgt keine Änderung der Planunterlagen. 



Der Gemeinderat fasst dazu mit 13/0 Stimmen folgenden Beschluss:
Die S·A·K Ingenieursgesellschaft mbH in Traunstein wird beauftragt, die vorstehenden Abwägungen in die Planung einzuarbeiten. Anschließend werden sowohl die Öffentlichkeit als auch die Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB durch Veröffentlichung und Auslegung am Bauleitplanverfahren der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 „Gewerbegebiet Graben“ beteiligt. Die Beteiligung erfolgt im Parallelverfahren (§ 8 Abs. 3 Satz 1 BauGB) mit der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Halfing.

	

	TOP  3
	Antrag Alexander Schied auf Änderung des Bebauungsplans Nr. 6 "Irlach"



Herr Schied beabsichtigt den Bau eines Heizhauses und Errichtung einer Tiefgarage. Der Verwaltung war der geplante Bau des Heizhauses bereits während der Bebauungsplanänderung Nr. 6 „Irlach“ bekannt. 
Um die Fertigstellung der 4. Änderung des Bebauungsplanes „Irlach“ voranzutreiben bzw. nicht nochmals zu verzögern wurde Herr Schied darum gebeten, eine eigene Änderung zu beantragen, wenn die 4. Änderung abgeschlossen ist. 

[bookmark: _GoBack]Die Kosten der Bebauungsplanänderung wären von Herrn Schied zu tragen, dazu würde ein städtebaulicher Vertrag zwischen der Gemeinde Halfing und Herrn Schied geschlossen. Durch den Antrag von Herrn Schied wird kein zusätzliches Baufenster geschaffen, sondern das bestehende Baufenster wird lediglich verschoben. Durch das Verschieben des Baufensters kann die Höhe des Kamins erheblich verringert werden, dies zeichnet sich somit positiv auf das Ortsbild aus. Die geplante Tiefgarage ist als positiv anzusehen, da somit das Stellplatzproblem behoben wird.

Die Vorsitzende gibt hierzu einige Erläuterungen.


Auf Empfehlung des Bauausschusses sind vor der gemeindlichen Zustimmung noch folgende Unterlagen vorzulegen:

· Ein Konzept über das Nahwärmenetz mit einer Bedarfsmitteilung.
· Gutachten bezüglich des Immissionsschutzes (ist normalerweise bei der Bedarfsermittlung beinhaltet).
· Genehmigung, Zulassung über den Bau der Heizungsanlage im Wohngebiet.
· Nachweis des Kaminkehrers, über die Kaminhöhe durch die Verschiebung des Gebäudes und Angabe zur Leistung der Heizungsanlage.

Die Ausführung der Tiefgarage wäre für den Bauausschuss so in Ordnung.

Daher wir zu diesem TOP heute kein Beschluss gefasst. Der Vorgang wird auf die Tagesordnung gesetzt, wenn die vorstehenden Unterlagen vorliegen.
Der Gemeinderat erklärt sich mit dieser Vorgehensweise einverstanden.

	

	TOP  4
	Antrag auf Vorbescheid Erbengemeinschaft Maier Sabine und Marinus auf Abbruch ehem. landw. Wohnhauses und landw. Gebäudeteiles, Wiedererrichtung mit 5 Wohnungen, Seminarraum, Garage und Hackgutheizung mit Lager, Grafing 3, Fl.Nr. 1919, Gem. Halfing



Das Bauvorhaben liegt im Außenbereich und beurteilt sich nach § 35 BauGB. Die planungsrechtliche Zulässigkeit richtet sich laut Landratsamt Rosenheim nach § 35 Abs. 4 Satz 2 BauGB.
Dieser besagt „In begründeten Einzelfällen gilt die Rechtsfolge des Satzes 1 auch für die Neuerrichtung eines Gebäudes im Sinne des Absatzes 1 Nummer 1, dem eine andere Nutzung zugewiesen werden soll, wenn das ursprüngliche Gebäude vom äußeren Erscheinungsbild auch zur Wahrung der Kulturlandschaft erhaltenswert ist, keine stärkere Belastung des Außenbereichs zu erwarten ist als in Fällen des Satzes 1 und die Neuerrichtung auch mit nachbarlichen Interessen vereinbar ist; …“.

Da das Landratsamt Rosenheim diese gesetzliche Grundlage angibt, geht die Verwaltung davon aus, dass es sich bei dem Bauvorhaben um einen begründeten Einzelfall handelt.
Gem. Flächen-/Volumenberechnung ist das bestehende Gebäude geringfügig größer, als der geplante Neubau. 

[image: ]

Das Bauvorhaben liegt im Geltungsbereich der örtlichen Bauvorschrift.

Die Vorsitzende gibt hierzu einige Erläuterungen.


Auf Empfehlung des Bauausschusses sind von der Verwaltung vor dem gemeindlichen Einvernehmen folgende Punkte zu klären:

· Wenn der Gebäudekomplex abgerissen wird, ob dann die Bestandsgenehmigung erlischt?
· Liegt zu dem Bauvorhaben eine Privilegierung vor?
· Nachweispflicht der Entwässerung Dach und Grundstück?

Grundsätzlich spricht sich der Bauausschuss positiv für das Vorhaben aus.

Nach Rücksprache mit dem Landratsamt ist von der Sachbearbeiterin und dem Kreisbaumeister ein Besichtigungstermin vor Ort geplant. Erst wenn dieser stattgefunden hat, können in Zusammenarbeit der Bauverwaltung und der unteren Bauaufsichtsbehörde vorstehende Punkte sowie die gesetzliche Grundlage für den Antrag (vorliegende Privilegierung?) geklärt werden.

Daher wir zu diesem TOP heute kein Beschluss gefasst. Der Antrag auf Vorbescheid wird in einer der nächsten Sitzungen erneut dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt.
Der Gemeinderat erklärt sich mit dieser Vorgehensweise einverstanden.

	

	TOP  5
	Bauantrag Spiegl KG auf Neubau eines Hauses mit zwei Wohneinheiten, Amselweg 13, Fl.Nr. 667/47, Gem. Halfing



2. Bgm. Aicher nimmt wegen persönlicher Beteiligung nicht an der Beratung und Abstimmung zu diesem TOP teil (Art. 49 GO).


Das Gremium nimmt Einsicht in den vorliegenden Plan. Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich der 15. Änderung des Bebauungsplans Nr. 7 „Rosenheimer-Bussardstraße“. Auf dem Grundstück ist ein Neubau eines Hauses mit zwei Wohneinheiten geplant. 
Die Vorsitzende gibt hierzu einige Erläuterungen.


Der Gemeinderat fasst hierzu mit 12/0 Stimmen folgenden Beschluss:

Zu dem o.a. Bauantrag wird das gemeindliche Einvernehmen erteilt. 

Hinsichtlich der Grenzbebauung der beiden Carports und Fenstergeometrie im EG wird einer Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes zugestimmt.

	

	TOP  6
	Abschluss eines Fundtiervertrags mit dem IG Mensch und Tier e.V., Ostermünchen (Tierheim Ostermünchen)



Die Vorsitzende stellt dem Gremium einen Vertragsentwurf des Interessengemeinschaft Mensch und Tier e.V., Ostermünchen über die pauschale Abgeltung des Aufwendungsersatzes bei Fundtieren vom 26.12.2023 vor. Dieser wurde von der Verwaltung angefordert, da die Kosten für die Unterbringung/ärztliche Versorgung von Fundtieren, speziell im letzten Jahr, deutlich angestiegen sind.

Der Vertragsentwurf sieht für die Unterbringung und Betreuung der Fundtiere aus der Gemeinde eine Pauschale von 1,00 € pro Jahr und Einwohner vor. Zusätzlich sind von der Gemeinde die entstehenden medizinischen Extrakosten für Kastration, Impfungen und erforderliche Operationen gegen Einzelabrechnung zu 50 % zu ersetzen.
Etwaige Abholkosten vom Fundort im Gemeindebereich zur Erstversorgung bei einem Tierarzt oder zur Unterbringung im Tierheim Ostermünchen sind von der Gemeinde mit pauschal 10,00 € (zzgl. MWSt) je Fahrt zu ersetzen.

Der Vertragsentwurf sieht eine Vertragslaufzeit bis mindestens 31.12.2026 vor und kann ab dem 01.07.2026 mit einer Frist von 3 Monaten zum Schluss eines Vertragsjahres (01.01. bis 31.12.) gekündigt werden. Ansonsten verlängert er sich ggf. um weitere 12 Monate.


In den letzten 4 Jahren sind der Gemeinde Halfing folgende Kosten für die Unterbringung/ärztliche Versorgung von Fundtieren entstanden:

	Tierheim Ostermünchen	Tierheim Rosenheim	Gesamt
2020:	0,00 €	302,00 €	302,00 €
2021:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022:	624,71 €	457,51 €	1.082,22 €
2023:	3.465,63 €	0,00 €	3.465,63 €


Beim Abschluss eines Fundtiervertrags mit der IG Mensch und Tier Ostermünchen würden sich die jährlichen Fixkosten (ohne anteilige medizinische Extrakosten für Kastration, Impfungen und erforderliche Operationen sowie Abholkosten) auf

2.840 Einwohner (Stand: 30.06.2023) x 1,00 € = 2.840 € netto/3.038,80 € brutto (7% MWSt)

belaufen.

Anmerkung: Von einem Fundtiervertrag mit der IG Mensch und Tier Ostermünchen ist das Tierheim Rosenheim nicht erfasst. D.h. wenn beim Tierheim Rosenheim ein Fundtier abgegeben werden sollte, wird uns vom Tierheim Rosenheim nach wie vor die erbrachte Leistung in Rechnung gestellt werden. Dem könnte dadurch entgegengewirkt werden, dass auf der Homepage und z.B. im Bürgerbrief auf die Abgabemöglichkeit beim Tierheim Ostermünchen explizit hingewiesen wird.


Im Anschluss an seine Beratung fasst der Gemeinderat mit 1/12 Stimmen folgenden Beschluss:

Der Gemeinderat spricht sich für den Abschluss eines Fundtiervertrags mit dem IG Mensch und Tier e.V., Ostermünchen (Tierheim Ostermünchen) aus. Die Vorsitzende wird zur Unterzeichnung des Fundtiervertrages (Vereinbarung über die pauschale Abgeltung des Aufwendungsersatzes bei Fundtieren), gemäß vorgestellten Vertragsentwurf, ermächtigt.

Der Abschluss eines Fundtiervertrags ist damit abgelehnt. Die Verwaltung soll nach dem Jahr 2024 die Entwicklung noch einmal prüfen und den Gemeinderat informieren.

	

	[bookmark: Betreff][bookmark: Nummer]TOP  7
	Sonstiges und Bekanntgaben



· [bookmark: Wortprotokoll][bookmark: Beschluß]Bekanntgabe Genehmigungsfreistellungen:

Die Vorsitzende gibt dem Gemeinderat folgende, von der Gemeinde erteilten Genehmigungsfreistellungen, die vom Landratsamt bereits bestätigt wurden, bekannt:

· Reisbich (Rosenheimer-Bussardstr.)
Umbau eines Mehrfamilienhauses, Ausbau und Umbau eines Anbaus zu einer neuen Wohneinheit, Neubau Obergeschoss
· Schied (Irlach)
Abbruch und Wiederaufbau des Dachgeschosses mit Einbau von zwei Wohneinheiten, Stand- und Zwerchgiebel
· Bader/Schachner (Irlach)
Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit Garagen
· Bauantrag Holzmaier
Hier wurde von Gemeinde bereits die Genehmigungsfreistellung erteilt. Diese Erteilung erfolgte aber erst diese Woche, so dass uns die Bestätigung des Landratsamts noch nicht vorliegt.


· Verschiedenes aus den Reihen des Gemeinderats

Auf Nachfrage von GR Stettner gibt die Vorsitzende bekannt, dass in Sachen „Freiflächen Photovoltaikanlagen“ noch nichts weiter vorangetrieben wurde und sie das Thema „Regionalwerk bzw. Regionalwerk des Landkreises Rosenheim“ gerne einmal in eine Tagesordnung aufnehmen kann.

GR Guggenberger erkundigt sich, ob es in Sachen Hochwasserschutz „Lewur“ (Waldsee) schon etwas Neues gibt. Die Vorsitzende verneint dies. Das Gremium wird in diesem Zusammenhang informiert, dass vor kurzem der Förderzeitraum für das Integrale Hochwasserschutzkonzept vom Wasserwirtschaftsamt bis zum 31.10.2024 verlängert wurde. Hintergrund hierfür ist, dass vom DWD im letzten Jahr die Kostra-Daten 2020 (Statistik für Starkregendaten) veröffentlicht und von der bayerischen Wasserwirtschaftsverwaltung freigegeben wurden. Nachdem das integrale Hochwasserschutz- und Rückhaltekonzept für die Gemeinde Halfing bisher auf Grundlage der Kostra-Daten 2000 und 2010R erstellt wurde, hat das Ingenieurbüro Aquasoli empfohlen, das Projekt auf einer aktuellen hydrologischen Datengrundlage abzuschließen. Das Wasserwirtschaftsamt hat dies auch so gesehen und den Förderzeitraum entsprechend verlängert.

GR Hofer erkundigt sich, ob die Post das Gebäude im Gewerbegebiet „Am Graben“ gekauft oder gemietet hat. Die Vorsitzende meint, dass das Gebäude von der Post angemietet wurde.

[bookmark: BeschlussK][bookmark: AbstimmungK]	

[bookmark: Abstimmungsergebnis][bookmark: Zu]

Mit Dank für die rege Mitarbeit schließt 1. Bürgermeisterin Regina Braun die öffentliche Gemeinderatssitzung. Im Anschluss findet eine nicht öffentliche Gemeinderatssitzung statt.

[bookmark: BM_Text3]




	Regina Braun
	
	
	
	Marco Binder

	1. Bürgermeisterin
	
	
	
	Schriftführer/in
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Sehr geehrte Damen und Herren,

die Regierung von Oberbayern als hohere Landesplanungsbehérde gibt folgen-
de Stellungnahme ab:

Planung

Die Gemeinde Halfing plant im Nordosten von Halfing die planungsrechtlichen
Voraussetzungen fur die Erweiterung des bestehenden Gewerbegebiets ,Am
Graben“ zu schaffen. Der Geltungsbereich der Bebauungsplanerweiterung um-
fasst ca. 1,8 ha. Er ist im giltigen Flachennutzungsplan der Gemeinde im Siden
bereits als gewerbliche Bauflache und im Norden als landwirtschaftliche Flache
dargestellt. Dieser nérdliche Bereich soll im Zuge der vorliegenden Flachennut-
zungsplananderung ebenfalls als gewerbliche Bauflache (ca. 1 ha) dargestellt
werden. In den Festsetzungen des Bebauungsplans sollen selbststandige Ein-
zelhandelsbetriebe ausgeschlossen werden. Einzelhandelsbetriebe mit Ausstel-
lungs- und Verkaufsflachen sollen nur in funktionell untergeordneter Ergénzung
und in Einheit mit Handwerks- und Gewerbebetrieben zulassig sein.

Im Stiden und Osten schlieft die Bebauung des bestehenden Gewerbegebiets
+Am Graben“ an. Im Norden und Westen liegen landwirtschaftlich genutzte Fla-
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chen.

Bewertung

Siedlungsstruktur

Flachenbedarf, Innen- vor AuBenentwicklung, Fldcheneffizienz

Zur Verringerung der Inanspruchnahme von Grund und Boden sollen flachen- und energiespa-
rende Siedlungs- und ErschlieBungsformen unter Berilicksichtigung ortsspezifischer Gegeben-
heiten angewendet werden (vgl. Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) 3.1.1 G). Gem.
LEP 3.2 Z sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung vorrangig zu nutzen, wobei
Ausnahmen zulassig sind, wenn Potenziale der Innenentwicklung begriindet nicht zur Verfi-
gung stehen.

Damit muss bei der geplanten Neuausweisung von ca. 1,8 ha gewerblicher Bauflache der
ortliche Flachenbedarf sorgféltig gepriift werden. Dem Flachenbedarf fir die beabsichtigte
Baulandausweisung sind die in der Gemeinde noch vorhandenen Reserveflachen innerhalb
bestehender und ausgewiesener Siedlungsgebiete gegeniberzustellen. Als Potenzialflachen
kommen grundsatzlich im Flachennutzungsplan dargestellte oder im Bebauungsplan festge-
setzte Misch-, Gewerbe- und Industriegebiete sowie freie, unbebaute Flachen, fir die Baurecht
besteht, in Betracht. Soweit die beabsichtigte Entwicklung der Gemeinde nicht oder nicht in
vollem Umfang auf den innerhalb bestehender und ausgewiesener Siedlungsgebiete noch nicht
ausgeschopften Flachenreserven stattfinden soll, ist dies nachvollziehbar zu begriinden.

Zum Flachenbedarf wird in der Begriindung zur o.g. Flachennutzungsplan- sowie Bebauungs-
plananderung lediglich angegeben, dass derzeit ein Bedarf an zusatzlichen Gewerbeflachen in
Halfing besteht. Wie groR dieser konkret ist und aus welchen Firmen er sich zusammensetzt,
wird jedoch nicht dargestellt. Um die vorliegende Planung landesplanerisch abschlieRend be-
werten zu kénnen, ist der Flachenbedarf konkret und nachvollziehbar zu begriinden, etwa an-
hand einer Aufstellung der einzelnen Betriebe und ihrer konkreten Flachenbedarfe.

Als gewerbliche Potenzialflache kommt insbesondere die nordwestlich der Rosenheimer Stra-
Re gelegene, ca. 0,9 ha groRRe unbebaute, bereits im Flachennutzungsplan dargestellte ge-
werbliche Bauflache in Betracht. Laut Begriindung zu o.g. Bauleitplanung wiirde diese Flache
jedoch einen kompletten ErschlieBungsaufbau erfordern. Zudem steht diese Flache derzeit der
Gemeinde nicht zur Verfugung. Die sudlich der Rosenheimer Strale liegenden Gewerbefla-
chen werden vollumfanglich von einer ortsansassigen Kunststofffirma in Anspruch genommen.
Dasselbe gilt fur die Gewerbeflachen im Nordosten von Holzham. Unbebaute, bereits im Fla-
chennutzungsplan dargestellte gemischte Bauflachen sind im Gemeindegebiet nicht vorhan-
den. Die geplante Erweiterung des Gewerbegebiets Graben kann somit grundsatzlich mit dem
LEP-Ziel 3.2 in Einklang gebracht werden. Auf Grund der unklaren Situation bzgl. der Nutzbar-
keit der gewerblichen Bauflache nordwestlich der Rosenheimer StraRe empfehlen wir im Sinne
des Flachensparens eine Herausnahme aus dem Flachennutzungsplan zu prifen.

Die geplanten Festsetzungen im Bebauungsplan lassen eine gewisse flacheneffiziente Ausge-
staltung erkennen. Dabei sind die geplanten Wandhéhen von 8,00 m, die eine zweigeschossi-
ge Bauweise zulassen, positiv zu bewerten. Zudem empfehlen wir, eine flichensparende Ge-
staltung der Flachen fir den ruhenden Verkehr zu prifen. Hier bestiinden ggf. Méglichkeiten,
im Rahmen der Neuausweisung Stellplatzflachen mehrerer Gewerbebetriebe in Parkdecks
oder Tiefgaragen zu biindeln und damit eine intensivere Flachenausnutzung zu erméglichen,
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um den kiinftigen Bedarf weiterer Neuausweisungen méglichst gering zu halten. Zudem sollte
die Bindelung mehrerer (Handwerks-)Betriebe in gemeinsam genutzten Gebauden, wie etwa
Handwerkerhofen, geprift werden.

Siedlungsentwicklung

Gem. Regionalplan Stidostoberbayern B Il 3.2 Z soll sich die Siedlungsentwicklung organisch
vollziehen und sich auf die Hauptsiedlungsbereiche (...) konzentrieren.

Mit der geplanten Gewerbeausweisung am Hauptort tragt die Planung diesem Regionalplanziel
Rechnung. Zudem stellt die Planung einen kompakten Abschluss der bisher bereits genutzten
gewerblichen Bauflachen im Bereich des Gewerbegebiets ,Am Graben® dar.

Auf Grund der GréRRe des Plangebiets und der Zahl der Bauparzellen sollte das Plangebiet ab-
schnittsweise bzw. im Anschluss an die bestehende Bebauung von Siiden nach Norden bzw.
von Osten nach Westen entwickelt werden, um eine kompakte Siedlungsentwicklung sicherzu-
stellen und Liicken im Geltungsbereich des Bebauungsplans zu vermeiden. Wir bitten dies bei
der Bebauung des Gebiets zu beachten.

Orts- und Landschaftsbild

Gem. Art. 6 Abs. 2 Nr. 7 Bayerisches Landesplanungsgesetz (BayLplG) soll das Landschafts-
bild Bayerns in seiner Vielfalt, Eigenart und Schénheit bewahrt werden. Gem. Regionalplan
Sudostoberbayern (RP 18) B Il 3.1 Z sind Vorhaben méglichst schonend in die Landschaft ein-
zubinden. Auf Grund der Ortsrandlage der geplanten Gewerbegebietserweiterung kommt der
landschaftlichen Einbindung und der Baugestaltung der neuen Gebaude eine besonders hohe
Bedeutung zu. Die Geb&ude sind dabei landschaftsschonend und in einer umgebungsorientier-
ten Baugestaltung zu integrieren und sollten von der Héhenentwicklung an den vorhandenen
Gebauden orientiert werden. Die Planung ist diesbeziglich mit der unteren Bauaufsichts- und
unteren Naturschutzbehérde abzustimmen.

Erneuerbare Energien
Gem. LEP 6.2.1 Z sind erneuerbare Energien dezentral in allen Teilrdumen verstarkt zu er-

schlieRen und zu nutzen (vgl. auch Regionalplan Sudostoberbayern (RP 18) BV 7.1 Z). Neben
der Energieeinsparung kommt [...] der Energieerzeugung durch Sonnenenergie [...] in der Re-
gion besondere Bedeutung zu (RP 18 BV 7.2 Z).

Die Festsetzungen zur Nutzung regenerativer Energien entsprechen den o.g. Zielen des LEP
und des Regionalplans Studostoberbayern.

Ergebnis

Fir eine abschlieBende landesplanerische Bewertung ist der Flachenbedarf fur die vorgesehe-
ne Planung konkret und nachvollziehbar zu begriinden, etwa anhand einer entsprechenden
Auflistung der einzelnen Betriebe und ihrer Flachenbedarfe. Zudem sollte eine flacheneffiziente
Bebauung mittels entsprechender Festsetzungen im Bebauungsplan erméglicht werden und
eine Bebauung beginnend am baulichen Bestand erfolgen. Bzgl. einer vertraglichen Einbin-
dung der neuen Gebaude in das Orts- und Landschaftsbild bitten wir um Abstimmung mit den
zustandigen Fachbehérden.

Mit freundlichen GriRen
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Di 05.12.2023 14:40

Bauleitplanung <Bauleitplanung@Ira-rosenheim.de>

AW: 4. Anderung des Bebauungsplans Nr. 12 "Gewerbegebiet Graben" der Gemeinde Halfing - Friihzeitige Beteiligung der Behérden und TéB nach § 3 Abs. 1 BauGB
A Bauamt VG Halfing

Sehr geehrte Frau Lex,

bauplanungsrechtlich keine Anmerkungen zum Entwurf.
Der Verfahrensvermerk zur Offentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB ist noch auf die Rechtslage seit 07.07.2023 anzupassen und umzuformulieren.

Mit freundlichen GriRen

Christian Liepold
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Trager offentlicher Belange

Name / Stelle | Landratsamt Rosenheim - Az: 33 BP-2023-52221

des Tragers | Untere Naturschutzbehérde

Gffentlicher | 83022 Rosenheim

Belange Frau Miller (Fach), Tel.: 392-3305 Frau Weber (Recht), Tel.: 392-3315

Keine AuRerung

X Ziele der Raumordnung und Landesplanung, die eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB auslésen:

Nach Reﬁional lan 18 Nr. B | 2.1 soll u. a. auf eine gute Einbindung der Ortsrander in die Landschaft, die
Bereitstellung der dafiir notwendigen Mindestflachen geachtet und auf die Erhaltung bestehender
Obstgehélzpflanzungen geachtet werden. Im Anschluss an die Baugrundstticke/privaten Griinflachen ist
eine Ortsrandeingriinung vorzusehen. Das geplante Vorhaben ist durch Pflanzung von standortgerechten,
heimischen Laubsgehtilzen einzugriinen, wie z. B. durch (Obst-)Baume und Straucher. Dadurch wird das
Vorhaben in die Siedlung eingebunden. Den Zielen der Raumordnung sind Bauleitplane anzupassen (§1
Abs. 4 BauGB). Es handelt sich um eine Vorschrift, die nicht abgewogen werden kann.

Die naturschutzfachlichen Mindeststandards fiir die Ortsrandeingriinung liegen bei 5 m far Wohn- und 10 m
fur Gewerbegebiete.

Beabsichtigte eigene Planungen und Manahmen, die den o. g. Plan beriihren kénnen, mit Angabe des Sachstands
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Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall in der Abwagung nicht tber-
wunden werden kénnen (z.B. Landschafts- oder Wasserschutzgebietsverordnungen)
X Einwendungen

? 18 BNatSchG sieht fir die Bauleitplanung (Flachennutzungsplan, Bebauungsplan) und fir Verfahren zu
nnenbereichssatzungen nach § 34 Abs. 4 S. 1 Nr. 3 BauGB die Anwendung der Vorschriften des BauGB
vor, wenn aufgrund dieser Verfahren Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind. Nach § 1 a Abs. 3
Satz 1 BauGB ist die Eingriffsregelung mit ihren Elementen Vermeidung und Ausgleich im
Bauleitplanverfahren in der Abwagung nach § 1 Abs.7 BauGB zu berticksichtigen.

siehe Beiblatt

X Rechtsgrundlagen

§ 18 BNatSchGi. V. m. § 1 a Abs. 3 BauGB

X Méglichkeiten der Uberwindung (z.B. Ausnahmen oder Befreiungen)

Der Ausgleich hat durch geeignete Darstellungen und Festsetzungen zu erfolgen. Um
die Recht_sgultig?keit der Satzung nicht zu gefahrden, wird die Gemeinde daher
gebeten, ihre Planung entsprechend zu Uberarbeiten bzw. zu ergéanzen.





image10.png
zu 2.4 Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit

Ermittlung Ausgleichsbedarf

Die Anwendung des Leitfadens "Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft" aus dem Jahr
2021 sieht vor einen sog. Planungsfaktor in Abzug zu bringen - dies ist jedoch nur fur ganz
bestimmte MaRnahmen maoglich.

Hier kann die geplante Onsrandeingrunung, die naturschutzfachlich bei Gewerbegebieten
eine Tiefe von 10m haben soll und hier nur mit 6 m geplant, den Planungsfaktor nicht
verringern.

Punkt 6 der Festsetzungen zu versickerungsfahigen Belagen kann mit dieser Formulierung
nicht zum Abzug eines Planungsfaktors fuhren, da hier eine betriebsbedingte Ausnahme
erlaubt werden soll.

Die Lichtwerbung (Punkt 5 Werbung) hat in Einklang mit Punkt 9 Beleuchtung zu stehen -
dies ist anzupassen, ansonsten kann kein Planungsfaktor abgezogen werden.

Die Tabelle unter Punkt 4.6 ist nicht stimmig zu der ermittelten Zahl in Punkt 4.5 -es
handelt sich vermutlich um einen Tig}])fehler

fAl_JS leich 38376 WP und nicht 36376 WP) . .

n jedem Fall ist entweder die Planung anzupassen oder die Berechnung im Bezug auf den
Planungsfaktor anzupassen.

Die Fléache Flurnr. 2123/1 Gmk. Halfing ist bereits zum Teil Ausgleichsflache (der westliche

Teil wird bereits fur den bisherigen Bebauungsplan GE Graben verwendet) wird aber auf der
esamten Flache gleich und laut Luftbild intensiv bewirtschaftet

obwohl der westl. Teil schon seit 2014 Ausgleichsflache extensiv bewirschaftet werden

sollte). Auerdem liegt der Bereich nach dem Fléchennutzun?splan im

Trinkwasserschutzgebiet (Fassungsbereich), hier ist grundsatzlich keine intensive

Bewirtschaftung mit Dungen zuléssig.

Eine Klarung der aktuellen Bewirtschaftung der Flache, der aktuellen La?e des
Wasserschutz?zeblets ist erforderlich; MaRnahmen zur kunftigen Sicherstellung einer
extensiven Nufzung und Entwicklung durch die Gemeinde sind zu treffen.
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Zu Punkt 2.2:

(Erklarung: Die Ortsrandeingriinung kann, wenn sie auf zehn Meter verbreitert wird, als
Ausgleichsflache anerkannt werden. Durch die Mindestbreite von zehn Metern ent-
spricht sie den naturschutzfachlichen Standards fiir eine Ausgleichsflache an diesem
Standort. Eine Ortsrandeingriinung von sechs Metern ist auch fiir ein Gewerbegebiet
ausreichend, sofern sie nicht gleichzeitig als Ausgleichsflache genutzt werden soll.
Eine entsprechende Absprache wurde mit Frau Miiller (Telefonat am 12.12.2023)
getroffen.)

Formulierungsvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Zu Punkt 2.4:

Abwagungsvorschlag: Die Ausgleichsflache wird als zehn Meter breiter Streifen
entlang der westlichen und nérdlichen Geltungsbereichsgrenze festgesetzt. Die
Darstellung im Bebauungsplan und die Ausfiihrungen im Umweltbericht werden
angepasst.

alternativ:

Abwagungsvorschlag: Die Festsetzung der privaten Griinflache am Ortsrand bleibt in
einer Breite von sechs Metern. Diese private Griinfliche wird nicht beim
Planungsfaktor bertlicksichtigt. Damit erhoht sich der Kompensationsbedarf. Die
Ausfiihrungen im Umweltbericht und die Darstellungen im Bebauungsplan werden
angepasst.

Abwagungsvorschlag: Der Punkt 6 der Festsetzungen (Garagen und Stellplatze) wird
beim Planungsfaktor nicht beriicksichtigt. Die Berechnungen zum Kompensations-
bedarf im Umweltbericht und die zeichnerische Festsetzung der Ausgleichsflache
werden angepasst.

Abwagungsvorschlag: Punkt 5 der Festsetzungen (Werbung) wird an jene des Punktes
9 der Festsetzungen (Beleuchtung) angepasst, so dass auch Lichtwerbung den
artenschutzfachlichen Vorgaben entspricht.

(Erkldrung: Bei der Besichtigung der Flache fiir die geplanten Kompensations-
maRnahmen im Oktober 2023 zeigte die bestehende Ausgleichsflache auf der Flur Nr.
2123/1 Gmk. Halfing - westlicher Teil im Anschluss an den Wald - ein anderes
Erscheinungsbild als die 6stliche, intensiv bewirtschaftete Teilfldche. Die bestehende
Ausgleichsflache stellte sich artenarm und ohne die erforderlichen Mulden dar, die
gem. den Festsetzungen des Bebauungsplans im Jahr 2014 angelegt werden hatten
sollen, dennoch wird sie scheinbar extensiv bis maRig extensiv genutzt. Die
angrenzende 6stliche Teilfldche wird sicher intensiv genutzt.)
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Abwégungsvorschlag: Die Gemeinde lasst im Friihjahr 2024 eine floristische
Bestandsaufnahme der bereits ausgewiesenen Ausgleichsfliche machen, um
sicherzustellen, dass die derzeitige Bewirtschaftung zielfiihren zum Erreichen des
gesetzten Entwicklungsziels ist. Bei Bedarf missen in Absprache mit der Unteren
Naturschutzbehérde Manahmen umgesetzt werden, die zum zeitnahen Erreichen des
Entwicklungsziels fiihren, z. B. streifenweises Frasen und Mahgutiibertragung.

(Erklarung: Die Flur Nr. 2123/1 Gmk. Halfing liegt nicht im Bereich eines
Trinkwasserschutz-gebiets. Im rechtswirksamen Flachennutzungsplan wird in diesem

Bereich ein geplantes Wasserschutzgebiet dargestellt, das jedoch nie festgesetzt
wurde.)
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Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank fur die Information. Das Schreiben ist am 31.10.2023 per E-Mail bei uns
eingegangen.

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als
Netzeigentiimerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die
Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevolimachtigt, alle Rechte und
Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter
entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen
abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung:

Die Telekom pruft derzeit die Voraussetzungen zur Errichtung eigener TK-Linien im
Baugebiet. Je nach Ausgang dieser Priifung wird die Telekom eine
Ausbauentscheidung treffen. Vor diesem Hintergrund behalt sich die Telekom vor,
bei Unwirtschaftlichkeit oder einem bereits bestehenden oder geplanten Ausbau
einer TK-Infrastruktur durch einen anderen Anbieter auf die Errichtung eines eigenen
Netzes zu verzichten.

Im Geltungsbereich befinden sich derzeit keine Telekommunikationslinien der
Telekom (siehe Bestandsplan in der Anlage - dieser dient nur der Information und
verliert nach 14 Tagen seine Gilltigkeit).

Wir machen darauf aufmerksam, dass aus wirtschaftlichen Griinden eine
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unterirdische Versorgung des Neubaugebietes durch die Telekom nur bei
Ausnutzung aller Vorteile einer koordinierten ErschlieBung méglich ist. Wir
beantragen daher Folgendes sicherzustellen:

dass fiir den Ausbau des Telekommunikationsliniennetzes im
ErschlieRungsgebiet eine ungehinderte, unentgeltliche und kostenfreie
Nutzung der kiinftigen Straen und Wege méglich ist,

dass eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstimmung der Lage und der
Dimensionierung der Leitungszonen vorgenommen wird und eine
Koordinierung der TiefbaumaRnahmen fur StraRenbau und Leitungsbau durch
den ErschlieBungstrager erfolgt.

Wir bitten dem Vorhabentrager aufzuerlegen, dass dieser firr das Vorhaben
einen Bauablaufzeitenplan aufstellt und mit uns unter Beriicksichtigung der
Belange der Telekom abzustimmen hat, damit Bauvorbereitung,
Kabelbestellung, Kabelverlegung, Ausschreibung von Tiefbauleistungen usw.
rechtzeitig eingeleitet werden kénnen. Fir unsere BaumaRnahme wird eine
Vorlaufzeit von 6 Monaten benétigt.

In allen StraBen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen
mit einer Leitungszone fiir die Unterbringung der Telekommunikationslinien
vorzusehen.

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das ,Merkblatt Baume, unterirdische
Leitungen und Kanale" der Forschungsgesellschaft fir Straen- und Verkehrswesen,
Ausgabe 2013 - siehe hier u. a. Abschnitt 6 - zu beachten. Wir bitten sicherzustellen,
dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der
Telekommunikationslinien nicht behindert werden.

Mit freundlichen GriiRen
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Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns fiir Thr Schreiben vom 31.10.2023.

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens, deren Lage auf den beiliegenden Bestandsplénen dargestellt ist. Wir weisen darauf hin, dass

unsere Anlagen bei der Bauausfiihrung zu schiitzen bzw. zu sichern sind, nicht iiberbaut un

Im Rahmen der Gigabitoffensive investiert Vodafone in die Versorgung des Landes mit hoc!
von Netzen der nichsten Generation - Next Generation Access (NGA)- Netzen.

vorhandene Uberdeckungen nicht verringert werden diirfen.

hleistungsfihigen Breitbandanschliissen und damit den Aufbau und die Verfligbarkeit

In Anbetracht der anstehenden Tiefbauarbeiten mochten wir hiermit unser Interesse an einer Mitverlegung von Leerrohren mit Glasfaserkabeln bekunden. Um die

Unternehmung bewerten zu kénnen, benstigen wir Informationen hinsichtlich Potenzial un

Kosten.

Deshalb bitten wir Sie uns IThre Antwort per Mail an greenfield.gewerbe@vodafone.com zu senden und uns mitzuteilen, ob hierfiir von Ihrer Seite Kosten anfallen

wiirden. Fiir den Fall, dass ein Kostenbeitrag notwendig ist, bitten wir um eine Preisangabe pro Meter mitverlegtes Leerrohr. Des Weiteren sind jegliche Informationen
iiber die geplante Ansiedlung von Unternehmen hilfreich (zu bebauende Fliiche, Anzahl Grundstiicke, Anzahl Unternehmen, etc).
In Abhéngigkeit von der Wirtschaftlichkeit der Glasfaserverlegung kénnen wir somit die Telekommunikations-Infrastruktur in Ihrer Gemeinde fit machen fiir die Gigabit-Zukunft.

‘Wir freuen uns dartiber, wenn Sie uns zudem einen Ansprechpartner mitteilen wiirden, bei
Weiterfithrende Dokumente:

o Kabelschutzanweisung Vodafone GmbH

o Kabelschutzanweisung Vodafone Deutschland GmbH
o Zeichenerklirung Vodafone GmbH

o Zeichenerklirung Vodafone Deutschland GmbH

lem wir uns im Anschluss melden kénnen.
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Flichen/Volumenberechnung

Grundfliche Abgang 2892mx13,72m= 396,78 m*
Umbauter Raum Abgang 2892mx13,72m 9,13 m = 3.624,61m*
Grundfliiche geplant 2474mx 13,74 m= 339,93 m*
Umbauter Raum geplant 24,74 m x 13,74 m x 8,76 m = 2.979,47 m’

+(076m+036°m)x 13,74mx0,50m= 62,69 m’= 3.042,16 m®
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Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall in der Abwagung nicht
Uberwunden werden kénnen (z.B. Landschafts- oder Wasserschutzgebietsverordnungen)

Es bestehen weder aus landwirtschaftlicher noch aus forstfachlicher Sicht Einwendungen mit rechtli-
cher Verbindlichkeit.

Bitte beachten Sie den landwirtschaftlichen Hinweis unter 2.5!

Rechtsgrundlagen

Méglichkeiten der Uberwindung (z.B. Ausnahmen oder Befreiungen)

[ Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zusténdigkeit zu dem o. g. Plan, ge-
gliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit der Begriindung und ggf. Rechtsgrundlage

Das Planungsgebiet umfasst eine Flache von ca. 1,88 ha, die momentan landwirtschaftlich genutzt wird.
Die Wiesen weisen mit Griinlandzahlen von 56 bzw. 58 eine iiberdurchschnittliche Bodengiite auf. Das
hochste Ertragspotential liegt bei 100, der Landkreisdurchschnitt liegt bei 52. Somit wird der landwirt-
schaftlichen Nutzung ein iiberdurchschnittlicher Ertragsgrund entzogen.

Nach §1a BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur
Verringerung der zusétzlichen Inanspruchnahme von Flachen fiir bauliche Nutzungen die Moglichkeiten
der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flachen (Brachen) zu
nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige MaB zu begrenzen. Landwirtschaftlich, als Wald
oder fiir Wohnzwecke genutzte Flachen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden.

Durch AusgleichsmaBnahmen zur Einhaltung der BayKompV gehen der landwirtschaftlichen Produktion
hier ebenfalls Flachen verloren. Wir empfehlen, die KompensationsmaBnahmen soweit maéglich auf den
liberplanten Flachen auszufiihren, z. B. durch die Pflanzung von Obstbaumen und Hecken, sowie Park-
platze mehrstdckig auszufiihren, um so den Eingriff moglichst gering zu halten.

Auf eine weitere / nochmalige Beteiligung in diesem Bauleitplanverfahren wird ausdriicklich verzichtet.

Rosenheim, den 28.11.2023 gez. Schweiger, Sachgebiet Landwirtschaft L2.2

Ort, Datum Unterschrift, Dienstbezeichnung
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4. Anderung des Bebauungsplans Nr. 12 "Gewerbegebiet Graben" der Gemein-
de Halfing; Stellungnahme Brandschutz

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei der Aufstellung und Anderung von Bebauungsplanen sind fiir den durch die
Gemeinde sicherzustellenden Brandschutz — Art. 1 des Bayer. Feuerwehrgeset-
zes — grundsatzlich folgende allgemeine Belange des abwehrenden Brandschut-
zes (Durchfiihrung wirksamer Léscharbeiten und Rettung von Personen) zu
uberprifen und bei Bedarf im Benehmen mit dem Kreisbrandrat durchzufiihren:

1. Das Hydrantennetz ist nach den Technischen Regeln des Deutschen Vereins
des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) — Arbeitsblatter W 331 und W 405
— auszubauen. Gegebenenfalls ist der Léschwasserbedarf nach dem Ermitt-
lungs- und Richtwertverfahren des ehem. Bayer. Landesamts fur Brand- und
Katastrophenschutz zu ermitteln. Punkt 1.3 ,Léschwasserversorgung“ der
VollzBekBayFwG ist zu beachten.
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2. Die offentlichen Verkehrsflachen sind so anzulegen, dass sie hinsichtlich der Fahrbahnbreite,
Kurvenkrimmungsradien usw. mit den Fahrzeugen der Feuerwehr jederzeit und ungehindert
befahren werden kénnen. Die Tragfahigkeit muss dazu fir Fahrzeuge bis 16 t (Achslast 10 t)
ausgelegt sein. Hierzu wird auch auf die DIN 14 090 ,Flachen fir die Feuerwehr auf Grund-
stiicken” verwiesen.

Es muss insbesondere gewahrleistet sein, dass Gebaude ganz oder mit Teilen in einem Ab-
stand von héchstens 50 m von den 6ffentlichen Verkehrsflachen erreichbar sind.

Bei Sackgassen ist darauf zu achten, dass die sog. ,Wendehammer* auch fur Feuerwehrfahr-
zeuge benutzbar sind. Zur ungehinderten Benutzung ist ein Wendeplatzdurchmesser von
mind. 18 m, fur Feuerwehreinsatze mit einer Drehleiter DL(K) 23-12 ein Durchmesser von
mind. 21 m erforderlich. Gegebenenfalls sind Verkehrsbeschrankungen (Halteverbot) zu ver-
fugen.

3. Aus Aufenthaltsrdumen von nicht zu ebener Erde liegenden Geschossen muss die Rettung
von Personen Uber zwei voneinander unabhangige Rettungswege gewahrleistet sein. Bei
baulichen Anlagen ohne besondere Art und Nutzung und einer Bauhéhe unterhalb der Hoch-
hausgrenze kann der zweite Rettungsweg auch Uber die Leitern der Feuerwehr sichergestellt
werden, wenn die Feuerwehr tber das erforderliche Rettungsgerat (z.B. Drehleiter DL(K) 23-
12 o0.4.) verfugt. Sofern innerhalb der Hilfsfrist von 10 Minuten der zweite Rettungsweg ber
entsprechend ausreichende Leitern der Feuerwehr nicht sichergestellt werden kann, sind zwei
voneinander unabhangige bauliche Rettungswege (notwendige Treppen) erforderlich.

4. Bei Aufenthaltsraumen im Dachgeschoss miissen die notwendigen Fenster mit Leitern der
Feuerwehr direkt anleiterbar sein (zweiter Rettungsweg).

Im Ubrigen verweisen wir auf die "Planungshilfen fiir die Bauleitplanung", Fassung 2020/2021,
herausgegeben vom Bayerischen Staatsministerium fir Wohnen, Bau und Verkehr insbesondere
auf den Abschnitt | 3 Nr. 35 -Brandschutz-.

Wir haben uns nur aus der fachlichen Sicht des Brandschutzes geauRert und diese AuRerung
innerhalb der Regierung nicht abgestimmt.

Mit freundlichen GriiBen
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